
 

 

[[NeuerBrief]] 
Öffnungszeiten 
Mo. – Fr. 08:00 – 12:00 Uhr 
und Do. 14:00 – 17:30 Uhr 
Bitte Termine vereinbaren 

Telefon 089 6221-0 
Telefax 089 6221-2278 
Internet www.landkreis-muenchen.de 
E-Mail poststelle@lra-m.bayern.de 

Bankverbindung 
KSK München Starnberg Ebersberg 
Kontoinhaber: Landkreis München 
IBAN DE29 7025 0150 0000 0001 09 
SWIFT-BIC BYLADEM1KMS 

 

 

 
 

Landratsamt München  Mariahilfplatz 17  81541 München 
 

 
 
 
An alle Eltern im Landkreis München 

 

Ausbildungsförderung,  
Schulwegkosten und  
Landkreispass 

 Ihr Zeichen:       

Ihr Schreiben vom:       
 

Unser Zeichen:       

München, 16.03.2026 

  

Auskunft erteilt: 
Schulwegkosten 

E-Mail: 
Schuelerbefoerderung@Lra-m.bayern.de 

Tel.: 089 6221 - 0 
 

Zimmer-Nr.: 

 

 
 

Sehr geehrte Eltern im Landkreis München, 
 
die Kostenfreiheit des Schulwegs wird ausschließlich auf Antrag gewährt. Der Antrag muss für 
jedes Schuljahr erneut gestellt werden. 
 
Ab dem 17.03.2026 können die Anträge für das Schuljahr 2026/2027 wieder online gestellt 
werden. 
Bitte beachten Sie, dass das Landratsamt München den Anbieter für das Online-Verfahren 
gewechselt hat. Daher stehen auf unserer Homepage (https://www.landkreis-muen-
chen.de/buergerservice/dienstleistung/schulwegkosten/) zwei verschiedene Links zur Verfü-
gung: 

• ein Link für Anträge zum laufenden Schuljahr 2025/2026 

• ein weiterer Link für Anträge zum neuen Schuljahr 2026/2027 

Weiter finden Sie auf unserer Homepage unter dem Reiter „Formulare“ als PDF-Datei: 
 

• zwei verschiedene Formulare Rückerstattungsanträge für das Schuljahr 2025/2026 so-
wie  

• ein Formular für die Mitteilung der Verlustmeldung der MVV- Zeitkarte  
(Bitte beachten Sie: Gebühr in Höhe von 15,00 EUR) 
 

Wichtiger Hinweis zur MVV-Zeitkarte 
 
Die Fahrtberechtigung der aktuellen MVV-Zeitkarte endet mit Ablauf des Schuljahres 
2025/2026 bzw. spätestens am 31.08.2026. 
 
Auch wenn auf der Rückseite der Karte beispielsweise „Chipkarte gültig bis 08/29“ angegeben 
ist, besteht ab dem 01.09.2026 keine Fahrtberechtigung mehr, sofern kein neuer Antrag auf 
Kostenfreiheit des Schulwegs für das Schuljahr 2026/2027 gestellt und genehmigt wurde. 
Bei Nutzung einer ungültigen MVV-Zeitkarte kann das Verkehrsunternehmen ein erhöhtes Be-
förderungsentgelt von 60 Euro erheben. 
 

https://www.landkreis-muenchen.de/buergerservice/dienstleistung/schulwegkosten/
https://www.landkreis-muenchen.de/buergerservice/dienstleistung/schulwegkosten/


 

Öffnungszeiten 
Mo. – Fr. 08:00 – 12:00 Uhr 
und Do. 14:00 – 17:30 Uhr 
Wir bitten Sie, Termine zu vereinbaren. 

Telefon 089 6221-0 
Telefax 089 6221-2278 
Internet www.landkreis-muenchen.de 
E-Mail poststelle@lra-m.bayern.de 

Erreichbarkeit 
Straßenbahn Linie 27 
Bus Linie 52 
Haltestelle Mariahilfplatz 
Tiefgarage im Haus 

Bankverbindungen 
Kreissparkasse München Starnberg 
(BLZ 702 501 50) Konto Nr. 109 
Postbank München (BLZ 700 100 
80) 
Konto Nr. 481 85-804 

 

Eine neue Fahrtberechtigung wird erst dann aktiviert, wenn der Antrag für das Schuljahr 
2026/2027 vom Landratsamt München geprüft und genehmigt wurde. Anschließend wird beim 
MVV eine entsprechende Bestellung ausgelöst und der Chip der bestehenden MVV-Zeitkarte 
im Hintergrund mit der neuen Fahrtberechtigung aktualisiert. 
 
 
Für Fragen und sonstige Anliegen nutzen Sie gerne unser Funktionspostfach:  
 
SCHUELERBEFOERDERUNG@LRA-M.BAYERN.DE 
 
Bitte geben Sie dabei folgende Informationen an: 
 

• Name der Schule 

 

• Name der Schülerin / des Schülers 

 

• Geburtsdatum der Schülerin / des Schülers 

 

 
Vielen Dank für Ihre Beachtung. 
 
Ihr Team für Schulwegkosten 
 


